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Beilage 337/1967 zum lturzschrlftlichen Berldlt des o. Ö. Landtages, XIX. Gesetzgebungsperiode.
----~

Bericht des Ausschusses für volkswirtschaftliche
Angelegenheiten

betreffend das Gesetz, mit dem das O. ö. Landwirtschaftskammergesetz neuerlich
abgeändert wird (0. ö. Landwirtschaftskammergesetznovelle 1967).

(L - 277/2 - XIX)

Die Einrichtung der beruflichen Vertretungen auf
land- und forstwirtschaftlichem Gebiet ist eine An-
gelegenheit, die gemäß Art. 15 Abs. 1 B-VG. 1929
in Gesetzgebung und Vollziehung in den selbstän-
digen Wirkungsbereich der Länder fällt. Das ßerufs-
vertretungsrecht der in der Land- li.ndForstwirtschaft
selbständig Erwerbstätigen ist im O. Ö, Landwirt-
scbaftskammergesetz, LGBL Nr. 13/1949, in der
Fassung _der Landwirtschaftskammergesetznovellen
LGBL Nr. 74/1955, LGBL Nr. 26/1956 und
LGBL Nr. 23/1961 geregelt.

§ 32 des O. ö. Landwirtschaftskammergesetzes ent-
hält die Bestimmungen über das Wahlrecht bei der
Wahl der Mitglieder der Vollversammlung der Land-
wirtsenaftskammer gemäß § 14 Abs. 2 des Gesetzes.
§ 32 Abs. 1 des q. ö. Landwirtschaftskammergesetzes-
hat derzeit folgenden Wortlaut:

,,(1) Wahlberechtigt sind:
a) alle physischen Personen, die zur Zeit der Aus-

schreibung der Wahlen Mitglieder der Landwirt-
schaftskammer sind, ihren ordentlichen Wohnsitz
in einer Gemeinde des Landes Oberösterreich
haben und vom Wahlrecht in die Gemeindever-
tretung nicht ausgeschlossen sind und am 1. Jän-
ner des Jahres, in dem die Wahlen ausgeschrie-
ben werden, das 18. Lebensjahr vollendet haben;

b) alle juristischen Personen, die zur Zeit der Aus-
schreibung der Wahlen Mitglieder der Landwirt-
schaftskammer sind und ihren Sitz in Oberöster-
reich haben."

Vom Wahlrecht sind nach dieser Bestimmung da-
her alle Mitglieder der Landwirtschaftskammer aus-
geschlossen, die in Oberösterreich keinen ordent-
lichen Wohnsitz bzw. - sofern sie juristische .Per-
sonen sind - nicht ihren Sitz haben. Diese vom
Wahlrecht ausgeschlossenen Kammermitglieder sind
jedoch unabhängig von ihrem Wohnsitz bzw. Sitz
gemäß § 40 des O. ö. Landwirtschaftskammergesetzes
kammerumlagepflichtig. Die damit.im vorzitierten
§ 32 Abs. 1 des O.·ö.Landwirtschaftskammergesetzes
normierte Differenzierung durch Ausnahme kammer-
umlagepllichtiger Kammermitglieder vom Kreiö der
Wahlberechtigten ist nach der Spruchpraxis des
Verfassungsgerichtshofes (siehe dazu zum Beispiel
die Erkenntnisse Slg. 3978/1961 und 3979/1961) mit
dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 7 B-VG. 1929
nicht vereinbar.

Das im Entwurf vorliegende Gesetz, mit dem das
O. ö. Landwirtschaftskammergesetz neuerlich abge-
ändert wird (0. ö. Landwirtschaftskammergesetz-
novelle 1967), sieht daher in der Z. 1 eine dem

I'
"I
,
I,

",II
:1
i~
[I

I!
!)
:\
"I,
I'
I,

Gleichheitsgrundsatz entsprechende Neufassung des
§ 32 Abs. 1 des O. ö. Landwirtschaftskammergesetzes
vor. Ausgeschlossen vom Wahlrecht sind nach dem
vorliegenden Gesetzentwurf nur mehr jene physi-
schen Personen, die das Wahlalter nicht erreicht
haben oder bei denen ein Wahlausschließungsgrund,
der sie auch vom Wahlrecht zum Oberösterreicbi-
sehen Landtag ausschließen würde, vorhanden ist.
Hiezu wird bemerkt, daß nach § 22 der O. Ö. Land-
tagswahlordnung 1961, LGBI. Nr. 26, vom Wahlrecht
zum Oberösterreichischen Landtag ausgeschlossen
ist, "wer vom WahlreCht zum Nationalrat ausge-
schlossen ist". Die Wahlausschließungsgründe bei
der Wahl zum Nationalrat sind in den §§ 24 ff. der
Nationalrats-Wahlordnung 1962, BGBL Nr. 246, wie
folgt umschrieben:

,,§ 24.
Wegen gerichtlicher Verurteilung.

(1) Vom Wahlrechte sind ausgeschlossen:
1. Personen, die wegen eines nicht unter Z. 2 fallen-

den Verbrechens verurteilt worden sind: bis zum
Ablauf von fünf Jahren nach dem Ende der Strafe.

2. Personen, die wegen eines der im § 6 Z. 1 bis 12
des Gesetzes vom 15. November 1867,
RGBLNr. 131, in der Fassung des Gesetzes vom
15. Juli 1920, StGBI. Nr. 323, angeführlen Ver-
brechens oder wegen eines Verbrechens nach
dem Bundesgesetz zum Schutze des Staates
(Staatsscbutzgesetz, BGBLNr. 223/1936) verurteilt
worden sind: bis zum Ende der Strafe.

3. Personen, die
a) wegen einer übertretung des Diebstahles, der

Veruntreuung, der Teilnehmung dar an, des
Betruges, der Untreue, der Kuppelei, der
Plünderung oder der Teihiehmung daran
(§§ 460, 461, 463, 464, 512, 681 und 683 StG.)
verurteilt wurden,

b) wegen eines Vergehens nach §§ 2 bis 4 des
Wuchergesetzes 1949, BGBL Nr. 271, eines
Vergehens oder einer übertretung nach § 1
dcs Ccsctzcs vom 25. M,i 1883, RGBL NI. 78
(Vereitlung von Zwangsvollstreckungen), ver-
urteilt wurden,

c) mindestens dreimal wegen eines Vergehens
der selbstverschuldeten vollen Berauschung
verurteilt wurden, sofern sie in diesem Zu-
stand eine sonst als Verbrechen zuzurech-
nende Handlung oder Unterlassung begangen
haben (§ 523 StG .. in der Fassung der Straf-
gesetznovelle 1952; BGBL Nr. 62),
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cl) mindestens dreimal wegen. einer Ubertretung
der Trunkenheit verurteilt wurden (§ 523 StG.
in seiner vor dem Inkrafttreten der Straf-
gesetznovelle 1952, BGBI. Nr. 62, in Geltung
gestandenen Fassung) I

el mindestens dreimal verurteilt wurden, y.robei
diesen Verurteilungen Delikte beider in Ei. c
und Et. cl angeführten Arten zugrunde lagen:

in allen Fällen bis zum Ablaufe von drei Jahren
nach dem Ende der Strafe.

4. Personen, die wegen eines im § 14 des Gesetzes
vom 26. Jänner 1907, RGBI. Nr. 18, bezeichneten
Vergehens, das. bei Wahlen des Bundespräsiden-
ten, des Nationalrates, bei Volksbegehren,
Volksabstimmungen oder bei Wahlen zu den
Landtagen begangen wurde, verurteilt worden
sind: bis zum Ablaufe von fünf Jahren nam dem
Ende der Strafe.

(2) Personen, die in der Zeit vom 13. März 1938
bis zum 27. April 1945 von einem deutschen, außer-
halb des Gebietes der Republik Osterreich gelegenen
Gerichte zu einer Zuchthausstrafe verurteilt worden
sind, sind bis zum Ablaufe von fünf Jahren nach
dem Ende der Strafe vom Wahlrecht ausgeschlossen,
wenn mit der Verurteilung auch die Aberkennung
der bürgerlichen Ehrenrechte ausgesprochen worden
ist.

(3) Personen, die in der Zeit nach dem 13. März
1938 von einem im Gebiete der Republik Osterreich
gelegenen Gericht auf Grund reichsdeutscher Sh:af-
vorschriften zu einer Zuchthaus- oder Kerkerstrafe
verurteilt worden sind, sind bis zum Ablaufe von
fünf Jahren nach dem Ende der Strafe vom Wahl-
recht ausgesdllossen.

(4) Sind die im Abs. 1 bis 3 bezeichneten straf-
baren Handlungen von Personen begangen worden,
die zur Zeit der Tat das 18. Lebensjahr noch nicht
erreidlt hatten, so hat die Ahndung den Ausschluß
vom Wahlrechte nicht zur Folge.

(5) Der Ausschluß vom Wahlrechte nach Abs.1 bis3
tritt nicht ein, wenn das Gericht die Vollziehung der
Strafe nach dem Gesetz über die bedingte Verurtei-
1ung 1949, BGBI.Nr. 277, in der geltenden Fassung
vorläufig aufgeschoben hat. Wird der Aufschub
widerrufen, so tritt mit dem Tage der Rechtskraft
dieses Beschlusses der Ausschluß vom Wahlrecht ein.

(6) Die Wahlausschließungsgründe nach Abs. 1
his 3 gelten nicht, wenn die Verurteilung getilgt ist
oder auf Grund besonderer gesetzlicher Bestimmung
als nicht erfolgt oder getilgt gilt.

§ 25.
Wegen Maßnahmen auf Grund gerichtlicher

Verurteilungen.

Vom Wahlrechte sind ferner ausgeschlossen:
unter Polizeiaufsicht gestellt1. Personen,

wurden,
2. Personen,

wurden,
in allen Fällen bis zum Ablaufe von einem Jahre
nach dem Erlöschen der Maßnahmen.

die

die in ein Arbeitshaus abgegeben

§ 26.
Wegen mangelnder Hand1ungsfählgkelt.

Vom Wahlrechte sind weiters ausgeschlossen:
1. Personen, die voll oder besmränkt entmündigt

sind;
2. Personen, denen die väterlime Gewalt über ihre

Kinder entzogen Wurde, bis zur Aufhebung dieser
Verfügung oder solange die Kinder unter fremder
Vormundschaft stehen, im letztgenannten Falle
jedenfalls bis zum Ablauf eines Jahres nam Er-
lassung der gerichtlichen Verfügung.

§ 27.
(1st entfallen)

§ 28.
Gemeinsame Bestimmungen.

Wenn eine Person aus mehreren der in den §§ 24
bis 26 angeführten Gründe vom Wahlrecht ausge-
schlossen ist, bestimmt sich die Dauer des Aus-
schlusses vom Wahlrechte nach der hiefür festge-
setzten -längeren Frist."

Damit im Zusammenhang soll durch die Z. 2 des
Entwurfes einer o. ö. Landwirtschaftskammergesetz-
novelle 1967weiters die Bestimmung des § 32 Abs. 2
des O. ö. Landwirtschaftskammergesetzes über das
passive Wahlrecht bei der Wahl der Mitglieder der
Vollversammlung der Landwirtschaftskammer dahin
ergänzt werden, daß Voraussetzung 'für die Wähl-
barkeit auch die österreichische Staatsbürgerschaft
ist. Diese Ergänzung der Bestimmung über das
passive Wahlrecht findet ihre Begründung in der
Erwägung, daß die Landwirtschaftskammer als Kör-
perschaft der beruflichen Selbstverwaltung Aufgaben
der Staatsverwaltung zu besorgen hat und es daher
sachlich gerechtfertigt sein muß, si~herzustellen, daß
die zu wählenden Mitglieder der Vollversammlung,
die willensbildendes Organ der Landwirtsrnafts-
kammer ist, die österreichische Staatsbürgerschaft
besitzen.

Ergänzend ist dazu noch festzuhalten, daß offenM

sichtlich aus denselben Uberlegungen nicht nur die
das Berufsvertretungsrecht der in der Land~ und
Forstwirtschaft selbständig Erwerbstätigen regeln-
den Gesetze der übrigen Bundesländer, sondern
zum Beispiel auch das Handelskammergesetz,
BGBI. Nr. 182/1946, in der geltenden Fassung als
Voraussetzung des passiven Wahlrechtes den Besitz
der österreichischen Staatsbürgerschaft normieren.

Schließlich soll durch die im Entwurf vorliegende
O. ö. Landwirtschaftskammergesetznovelle 1967 auch
noch der Abs. 15 des § 33 des Landwirtschafts-
kammergesetzes neu gefaBt werden. Der erste Satz
des geltenden § 33 Abs. 15 wird unverändert über-
nommen. Die Bestimmung des zweiten Satzes der
geltenden Fassung wurde lediglich, und zwar in
Ubereinstimmung mit dem nach dem Gesetzentwurf
vorgesehenen neuen § 32 Abs. 1 dahin geändert,
daß das Wahlrecht einer juristischen Person nur von
einem Vertreter oder Bevollmächtigten ausgeübt
werden darf, bei dem, unabhängig von seiner Staats-
angehörigkeit, ein Wahlausschließungsgrund, der ihn
vom Wahlrecht zum Oberösterreichischen Landtag

I



-_._--- ---_._- ------------------_._-----------------

Beilage 337/1967 :zum kurzschriftlichen Bericht des o. Ö. Landtages, XIX. Gesetzgebungsperiode. 3

ausschließen würde, nicht vorhanden ist. Nicht in
die Neufassung übernommen wurden die Bestim-
mungen des dritten und vierten Satzes des geltenden
§ 33 Abs. 15, wonach "von mehreren Miteigen-
tümern, Mitberechtigten oder Mitpächtern unbe-
schadet ihres Wahlrechtes gemäß § 3 lit. b nur einer
das Wahlrecht ausüben kann" und dieser "soweit
er nicht gesetzlich zur Vertretung der anderen be-
rufen ist, einer Bevollmächtigung seitens der Mehr-
heit der anderen bedarf". Hiefür war die Uberlegung
maßgebend, daß auch eine solche Beschränkung des
Wahlremtes mit dem Gleichheitsgrundsatz offenbar
nicht in Einklang gebracht werden kann. Die-beab-

Li n z, am 30. Mai 1961.

Pauzenberger
Obmann

sichtigie Neufassung des § 33 Abs. 15 des O. Ö. Land-
wirtschaftskammergesetzes bewirkt daher r daß in
Hinkunft alle Miteigentümer, Mitberechtigten oder
Mitpächter nach Maßgabe der Bestimmung des § 32
Abs. 1 des Landwirtschaftskammergesetzes in der
Fassung des vorliegenden Gesetzentwurfes wahl-
berechtigt sind.

Der Aussdluß Iür volkswirtsdlailliche Angelegen-
heiten beantragt, der Hohe Landtag möge das bei-
gefügte Gesetz, mit dem das O. ö. Landwirtschaits-
kammergesetz neuerlidl abgeändert wird (0. ö. Land-
wirtsdlaftskammergesetznovelle 1961), beschließen.

Diwold
Berichterstatter



4 Beilage 337/1967 zum kurzschriftlichen Bericht des o. Ö, Landtages, XIX. Gesetzgebungsperiode.

Gesetz

vom .................. ,
mit dem das O. ö. Landwirtschaftskammergesetz neuerlich abgeändert wird

(0. Ö. Landwirtschaltskammergesetznovelle 1967).

Der 0, ö. Landtag hat beschlossen:

Das O. Ö. Landwirtsrnaftskammergesetz,
LGB!. Nr. 13/1949, in der Fassung der o. ö. Landwirt-
schaflskammergesetznovellen LGB!. Nr. 74/1955,
LGB!. Nr. 26/1956 und LGB!. Nr. 23/1961 wird wie
folgt abgeändert:

1. § 32 Abs. 1 hat zu Jauten:
,,(1) Wahlberechtigt sind:
a) alle physischen Personen, unabhängig von

ihrer' Staatsangehörigkeit, die am Tag der
Wahlausschreibung Mitglieder der Landwirt-
schaftskammer sind, bei denen ein Wahlaus-
schließungsgrund, der sie vom Wahlrecht zum
Oberösterreichischen Landtag ausschließen
würde, nicht vorhanden ist, und die am
1. Jänner des Jahres, in dem die Wahl ausge-
sdlIieben wird, das 18. Lebensjahr vollendet
haben i

b) alle juristischen Personen, die am Tag der
Wahlausschreibung Mitglieder der Landwirt~
schaftskammer sind."

(

i

2. § 32 Abs. 2 hat zu lauten:
,,(2) Wählbar sind alle Wahlberechtigten gemäß
Abs. 1 Iit. a, die am 1. Jänner des Jahres, in dem
die \Nahl ausgeschrieben wird, das 24. Lebens~
jahr vollendet haben und die ästerreichische
Staatsbürgerschaft besitzen."

3. § 33 Abs. 15 hat zu lauten:
,,{tu} Das Wahlrecht ist persönlidl auszuüben. Ju-
ristische Personen üben ihr Wahlrecht. durch den
zu ihrer Vertretung nach außen gesetzlich, sat.-
zungsgemäß oder stiftungsbehördlich berufenen
Vertreter oder einen von diesem schriftlich
Bevollmächtigten aus. Das Wahlredlt einer juri-
stischen Person darf jedoch nur von einem Ver-
treter oder Bevollmächtigten ausgeübt werden,
bei dem, unabhängig von seiner Staatsangehörig·
keit, ein Wahlausschließungsgrund, der ihn vom
\Vahlrecht zum Oberösterreichischen Landtag
ausschließen würde, nicht vorhanden ist."


